
VERORDNUNG 

über die Abfallgebühren der Stadt Hohenems 

(Abfallgebührenordnung) 

Aufgrund des Beschlusses der Stadtvertretung der Stadt Hohenems vom 15.12.2015 wird 

gemäß § 15 Abs. 3 Zif. 4 Finanzausgleichsgesetz, BGBI. 1 Nr. 156/2004 i.d.g. F, in 

Verbindung mit§ 16 Vorarlberger Abfallwirtschaftsgesetz, LGBI. Nr. 1/2006, verordnet: 

§1

Begriffsbestimmungen 

( 1) ,,Wohnungsbenützer" sind alle Personen, die zum Stichtag 15. März des laufenden

Jahres im Stadtgebiet wohnhaft gemeldet sind.

(2) ,,Sonstige Abfallbesitzer" sind Einrichtungen und Anlagen, deren Abfälle auf Grund ihrer

Beschaffenheit oder Zusammensetzung den Abfällen aus privaten Haushalten ähnlich

sind (z.B. Schulen, Altersheime, Büros, u. dgl.).

§2

Abfallgebühren 

(1) Die Stadt hebt zur Deckung ihres im Rahmen der Systemabfuhr anfallenden Aufwandes

für die Sammlung, Abfuhr und die Behandlung der in ihrem Stadtgebiet anfallenden

Abfälle Abfallgebühren ein.

(2) Das Ausmaß der Gebühr richtet sich nach den Bestimmungen des § 17 Abfallgesetz.

Die Gebühren werden unterteilt in

a) Grundgebühr

b) Abfuhrgebühr (Sack- und Entleerungsgebühr)

(3) Im Einzelnen bestehen folgende Gebühren:

1. Grundgebühr je Haushalt

2. Mengenabhängige Abfuhrgebühren (Sack- und Entleerungsgebühren)

a) Sackgebühr für Bioabfälle

b) Sackgebühr für Restabfälle

c) Gebühr für die Entleerung der Biotonne

d) Gebühr für die Abholung von Sperrmüll (Wertmarke)

e) Gebühr für die Abholung sperriger Garten- und Parkabfälle
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